
ENERGIEAUSWEIS ftir Wohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 16.Okbber2023

Gültig bis: 04.1l.mU RegisüriernurmEn Nl-202+005407708 1

Hirnrelse zu den Angaben über die energetische Qualität dee Gebäudes

Die eneryetiscfie Qualität eines Gebäudes kann durcfi die Berecfinurg d€s ErE'gl.bodaft untor Annahme von standardisi€rten Randbedingun'

gien oder durcä die Ausrverturg des Energievrrbraucfis ermiüeat weden. Als gezugsf,ädte dient die errrgetische @tEudenutzf,äcte nach dem

GEG, die sidr in der R€gd von den allgrenreinen Woh.mädrenengEben unterschetldet. Die angBgebenen Vergleichsisefte sollen überscf{ägige Ver-

gl€icf|e emd,glicf|€n (Edfutorungsn - dehe Seib 5). Teil tbs Energioaustx€is€s sind die lvlodemisierung§empfehlungon (S€ite 4).

tr Der Energieausnveis wurd6 auf der Grundagre von Bercchnung€n d€s Energiebc(ffi erstelt (Enetgiebedarfsausreis). Die ErgEbnisse sind

arr selte 2 dargestellt. Zusätdicfte lnformation€n aJm Verbrat ch sind heiwilu.

!( Oer energieausweis wurde auf der @undagre vm Au$rerhrtqen d6 Energlareöraucht €tstellt (En€tgieverbrat dtsausurcis). Die E.gpt>

nisse sind auf Selb 3 darg6t€llt

Datonerhehrng Bedarf/Verbraucrr &rcfi X gi,genttim€r D AussHl€r

tr D,em Enffgieausweis sind arsätdiche lnformationen ar energetiscfnn Qualität beig6{ügt (teiwil[ge Angabe).

Hirueise zur Verrerdung des Energieausweises

EneBieausweise dienen aussc*rließicfr der lnfunrdi:n. Die Angaben im Energieau§,rEis beziefEn sich auf das g€samte C'eMude oder den oben

b€zeichneten Gebäudeteil. Der Ene4ieausileis ist l€d(rlidr dafür gedacrrt, dnen übeßchkigigen Vergleich von C,ebäuden ar erm(blichsn.

Ausstdler (mit Anscftrift und Berußbezeichnung)

ESP - Ener$ebenaEr Gnüt{
Anr*ka Schn*t
Borffdfter Me 13

zTTnVohrsocle

t Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
2 nur im Falle des § 79 AbsaE 2 Satz 2 GEG einzutragen3 Mehrfachangabennoglictro bei Wärnrenetzen Baujahr der Übergabestation5 Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

Hottgenroür Softrvare AG, Verbrauchspass 5.1.4

Gebäude

Gebäudetyp Einfumilienhaus

Adresse Heidfeld I
27432 Brenprvffie

Gebäudeteil2 Ganzes Geträude

Baujahr Gebäude 3 m1
Baujahr Wärmeezeuger 3' 4 2g21

Anzahl der Wohnurqen 1

GebäudenuEniiche (A*) Z)8,8 m2 I X *.t § 82 GEG aus der Wotrnfräcfre ermitteh

Wesenüicfre Energieträger für Heizung 3 Erdgrrc E

Wesentliche Energieträger für Warmwass.. . Erdgas E

Emeuerbare Energien 3 Art: Veruendung:

Art der Ltiftung 3 f, fenstertüftung

D Schachüttfturp

D
u

Lttftungsanlage mit Wärmertiakgewi nnung

Lüfurqsanlage ohne Wärmenickgewinnung

Art der Kühlurg 3 u
ü

Passive Kühlurq

Gelieferte Käfte

D

ü
Kütüurg aus Strom

Kütilung aus Wärme

lnspeKionspfl icfrtige Klimaanlagen 5 Anzahl: 0 I Ne*,ste* Fäiligkeitsdatum der lnspektigq

Anlass der Ausstellurg des

Energieausu,eises

tl Neubau

X V"oniehrng / Verkzuf

tr ttlodemisierurq

(Andenrng / Errcitenng)

n Sonstiges (fteiwillig)

Ausstellungsdatum 05.11 .2024
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ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vonr 1 16.Okbber2023

Berechneter Energiebedarf d6 Htäiudes

Energiebedarf

icl
I

100

Registriemumrnfi Nt-202+O0il077A8

Trei bhausgasem i ssionen kg C02äquivalent l(nr'z'a)

F{b vunrendetbe Verfahrcn

D Verfahren nach DIN V 18599

tr Regelung nach § 31 GEG ('tvlodellgebäudeverfahren')

tl Vereinfiacfrungen nach § 50 Ahatz 4 GEG

Vergleichswerte Endenergie a

m",Lo,rJ E l r:
G ':?,m

--"d$'H.""

Erläuterungpn zum Berechnungs\rerfahren

Das GEG lässtffir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren ar, die im Einze*hllar unterschiedlichen Ergebnissen ftihren

können. lnsbesondere urcgen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegehnen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrarch. Dieausgerriesenen BedarfinrertederSkala sind spe-

zifische Werte ndt dem GEG pro Quadratneter Gebäudenutzfläche
(A*), die im Allgenteinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäu...

ftir Wohngebäude

2

75 125

El
150

F

175

AnfiorderrrrEen prüß GEG 2

Prinräreneroiebedarf

lst-Wert kWh/(rnz'a) Anfoderungswert

Enerqetische QuAlität der Qebäudehülle Hr'

lst-Wert W(ntz'K) Anbrderurqsuvert

kwh(nf'a)

w(Irf'K)

gngohattortSonmerlictrer WänrBsctruE (bei l'leubau) tr

Endenergiebedarf dieses Gel$udes [Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

v

Angaben zur Nrrtzung emeuerbarer Errergien

ilutrung orneuoröd"r Energlen3 D für l'leizung tr fllr Wanrmsser

tl ilutarng zur Erfilllung der 65./6EEfiegBl gsrnlß § 7l Abcü I ln
VerÖlndung n*t Aboü 2 &r 3 GEG

n Erfu ll ung der 65o/o-EE-Regel durcfr pauscfiale ErfÜllungsoptiglg! 
"nach § 7t RUsatz 1 ,3,4 und 5 in Vertlindung nit § 71b bis h GEG "

D l-üaustlbergnbestation (Wänreretz) (§ 71b)

tr WänrnPunPe (§ 71c)

n Süonrdirektheianrg (§ 71d)

Ü SolarthemLscfte Anlage (§ 71e)

n Heia.rngsanlage für Biornasse oder Wffi (§ 71f,9)

tr Wänrnpunpen-Hybridheizung (§ 71h)

n Sohrthemte-HPridheiamg (§ 71h)

D Dezenüale, elektriscfie WarmrmsserbereiturE (§ 71 Ab§atz 5)

n Erfrlllung der 65o/o-EE-Regel atrf Crrurdlage einer Berechnurg im
Eiruerfaunacr's71 AbsaE2GEG ffiI: ffi^H äH,1.
Art derenreuerüamn Energb Cellgng " arilage Arilagpn'

Surrrr8 %

D Nutzurq bei Anlagen, ftir die die 659bEE-RegPl nictrt gilte

Art der ernqrrügen EnergÜe

SurrrpB

Anbll EE 
10

%

tr vreitere Einfäge und Erläuterungpn in der Anlage

I siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2 nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall § 80 AbsaE 2 GEG
s Mehrfachnennungrnoglicfia EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhauss Anteil der Einzelanlage an der WänrebereiBtellung alle.r Anlagen
o Anteil EE an der Wäinebereitstellung der Einzelanlage/albr Anlagen

7 nur bei einem gemeinsarnen Nachrrveis mit mehreren Anlagen
a Surnne einschließlich gegebenenfalls weiterer Einträge in der Anlage
e Anlagen, die vor dem 1. Januar 2A24 zum Zweck der lnbetriebnahne in

eineä eäOauOe eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Über-
gangsregelung unteifallen, gernäß Berechnung i m Ei nzelfall

i0 Anteil EE an d-er Wänneberäibtellung oder dem Wänne-/Kälteenergiebed...

Hdtgorroür Softrvae AG, Verbraudlspass 5.1.4
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EN ERGI EAU SWEIS fürwohnsebäude

gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom I 16'Okbber2023

Erfasster Energierrerbratrch de§ GetDätdes

Energieverbrauch

EnergiefäWr'

01.01 .2421

Vergleichsrverte Endenergie 3

RegistriemtnrurEt: Nt-2024-O0ilO77A8

13,6 kS CO2äquivalent (m2'a)

3

Trei bhausgaserni ssionen

Endenergieverbrauch die§es Gebäudes

56,5 kttUtt/(m''a)

clo le I r
100 125 150 175

ä 
dhsesGebäude

En&nergieverbrauch dieses Getläuds [Pfl ichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung' Heizung und Warmwasser

56,5 kWh/(m''a)

Primär-
energie-
fakts-

Energie-
verbraucfi

ßwhl

Anteil
Warmwasser

ßwhl

Anteil
Heizung

lkwhl

Klima-
faktor

1,15

,'Blclolel
0 25 50 75 100 125 150

FI.MT
175 200 225 >zfi,;ffir Die npdelhafi ermittelten VergNeichsvrerte beziehen

sich aul Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Wanrnrasser durcfr Heizkessel im Crebäude bereitgestellt

wird.

Sdl ein Energieverbraucfr eines mit Fern- oder Nahwärme

beheiäen Gebäudes verglicfren werden, ist at beachten,

dass hier normderureise ein um 15 bis 30 o/o geringerer

Energieverbrar.lcfr als bei vergbicfrbaren Gebäuden mit

Kessdheialng an erwarten ist.

Erläuterulgen zum Verf ahren

Das Verfahren arr Emitttrng des Enersar€rbteucfrs ist durdr das GEG r/orgEgEben. _Die 
Werte der Skda sind spezifiscfie Werte pIo QuadratnEter

Gebäudenutdä*p te*l ,laar o"nr egö, oi" i, Algemeinen größ€I isl as oJwotrnnarrc de§ G€tätdes' Dei tatsächliche Enefgi€\,erbrauch ein6

Gdäud€s,J,reicril i*oo-0"r"-"äat-Jä wru*,.,rü"i n,r"to und sdr ärdernden Nuhlerhalhns vom atrgegtshnen En€rgbverbraucfi ab.

:.

' sbhoFußnobI auf Soitel dasEnorgioaßtdsss
2 gegebenenfalls audl Leeeiardsarsdrlägo' Waflnmsser- o(ler Kühlpaus'itale ln kwh

" EFH: Elnfarilimhaus, [4FH: iibhtfarillnhaus

Hdgf,sö Sfrcß AG, Vdtrardrp6 5.1 .'l

tr ueitere Einüäge in Anlage



EN ERGI EAUSWEIS rürwohngebäude

gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 16. Okbber2023

Empfiehluqgen &s Alsstellerc

Empfiehl ungen zu r kostengü nsti gen l/bderni sie ru ng

Registrietnummefi Nt-2024-005407708 4

tVlaßnahmen atr kosterqünstigen Verbesserung der Energieeffilerz sind f, möglicft n nicht möglich

Empfohlem todernlsleungsrnaßnahrnen

(freiwillige Angaben)

gescfräEte I gescftätzte Kosten
Amortisa
tionszeit

pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

frlaßn$nenbeschreihlng i n
dnrelnen Scfiritten

Bau- oder
Anlagenteile

tl rrrcitere Einträge im Anhang

Hirnuels: trlodemisierurqsempfehlurgen für das GebäLde dienen lediglictt der lnformation.

Sie sird kuz gefasste Hirnveise urd kein Ersatz ftlr dne Energieberaturg.

Genauere Angaben zu den Emffehlungen

sind erfiälüich bei/unter:

ESP - Erergieberater GmbH, Annika Schmidt

Bonrdher Sraße 13, mß Vdlersode

Ergänzende Erlägterungen an den Angaben im Energieausweis (futgaben freiwillig)

' sbhe Fußnote 1 aüt Seib 1 de§ Energieau$eises

Hoil§enroth Software AG, Verbrauchspass 5.1-4

v

ernpmnen

inTt* I ats
samrp r- I Eir,a-
hang mil I mae
größerer i nahme
lVlodemi-



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1

Erläuterungen

Angnbe Gebäudeteil - seite I
Bei Wohngebäuden, die zu einem nictrt unerheHichen Anteil an anderen
als Wofrnalecken genuEt werden, ist die Ausstellurq des Energie.
ausweises gemäß § 79 AbsaE 2 SaE 2 GEG auf den Gebäudeteil a.t

besctrränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausrveis durch die Argabe

"Gebäudeteil" deuüich gemacht.

Er,ne|ür,rbe,re Engrgien - Seite I
Hier wird darüber informiert, vltoftlr urd in urclcher Art eneuerbare
Energien genuEt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben alr
NuEung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Enerclebedarf - Selte 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese AngBben wqsrden recine-
risctr ermittelt. Die angegebenen Werte urerden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzrv. gebäudebezogener Daten urd unter Annahme von

standardisierten RandHingurqen (2.8. standardisierte Klimadaten,
deft niertes N uEerverhalten, stiardardi sierte ln nentemperatur urd innere

Wärmegpwinne usw.) berechnet. So lässt sicfr die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere u,egen der standardisierten Randbedirqungen
erlauben die aqgegebenen Werte keine Rückscttltisse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primärcnerqlebedarf - Seite 2

Der Primärerrergiebedarf bildet die Energieeffilenz des Ciebäudes ab. Er

berücksidrtig[ neben der Endenergie mithilfe von Primärenergbfaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnurg, Verteilung,
Umwandlung) der janreils eingeseEten Energietäger (2.8. Heizö, Gas,

Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen

geringur Bedarf und damit eine hohe Energieeffiaetu sowie eine die
Ressanrcen und die Umuelt schonende Energienutarq.

Fnerqeüqg-hg 9ualitäil der G?bäqdehülh -SeiE 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmetlbertragpnde Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die

durchsctrnitüicfre energetische Qualitilt aller wärmetibertagerden Um-

fassungsfläcfren (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.
Ein kleirer Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmescfttrtz. Außer-

dem stellt das GEG bei Nzubauten Anforderungen an den sommerlichen
WärmescfiuE (Schutz vor ÜOertritzurg) eines C'ebär^des.

Endenemiebedarf - Sotte 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach tecfrnischen Regeln berechnete, jähr-

licfr benötigte Energiemerge ftir Heianng, Ltiftung und Wanrnmsserberei-

tung an. Er wird unter Stardardklima- urd Standardnutzungsbedingur
gen enecfrret und ist ein lndikator flir die Energieeffizienz eires Gebäudes

und seiner Anlagentecfrnik. Der Endercrgiebedarf ist die Energiemenge
die dem Crebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Bertlcksichtigung der Energieverluste ztryeführt werden muss,

damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasiserbdarf und

die nohrendige Lüftung sicfiergestellt nerden können. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hotre Energieeffizierz.

Anoe§en zur NuEung.$lpuertaer Enemlen zur Erftilluno
der 65P/o€E-Reqel - Seite 2

§ 71 AbsaE 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die anm Zureck der

lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt vusrden,

grurdsätrlicfr zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarem Energien beüie
ben werden. Die 65oÄEE8egel gilt ausdrucklich nur filr neu eingebaute

oder aufgestellte Heizungen urd überdies nach lUaßgabe eines Sptems
von ÜUergAngsregeln nach den §§ 71 lt. GEG. ln dem Feld 'Arqaben zur

Nutzung emeuerbarer Energien' kann fiirfuilagen, die den §§ 71 fr. GEG

bereits unterfallen, die Erlüllung per Nachweis im Eirzetfall oder per pau-

' sieile Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausrveises

Hoügenroür Sofhrare AG, Verbrauchspass 5.1.4

ftir Wohngebäude

16. Oktober 2023

schaler Erfüllurgsoption ausgewiesen uelden. Für Bestandsanlagen, auf
die § 71 fr. nicfrt anarurenden sird oder ftir die Übergngsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i- § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, ktlnnen die anr Wärmebereitstellung eingesetzten emeuerbaren
Energieffuer aufgeffihrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Wärmebereitstdlung des Gebäudes ausgariesen werden.

EndenemtorcrbEuch - Seltg 3
Der Endenergbverbrauch wird ftlr das C'ebätde auf der Basis der Ab
rechnungen von Heiz- urd Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei uerden die Erergieverbratrchsdaten des gesamten @bäudes
und nicfrt der einzdnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbraucfr ftIr die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mihilfe raon Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mitteluuert umgerechnet. So frlhrt beispidsvrcise ein hoher Verbrauctr
in dnem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Enderregieverbraucfr gibt Hirntteise auf die energeti-
sche Qualität des Gebädes urd seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rrlckschluss auf den künftig zu
elwartenden Verbrauctr ist jedoch nicttt möglich; insbesondere kölnnen

die Verbrauchsdaten eimelner Wottneinheiten stark differieren, weil §e
von der Lage derWotrreinheiten im Gebäude, von der jeueiligen Nutzung
und dem individuelkgn Verhalten der Beurchner abhängen.
lm Fall längerer Leerstände wird hiefür ein pauschaler Zuschlag rmhne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisctt betrie-
benen Warmwasseanlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berü,cksicfrtigt. geiches gitt flir den Verbrauctr von eventuell vorhardenen
Anlagen zur Raumkütturg. Ob und irnuieureit die genannten Pauscfialen
in die Erfassuqg eingegargen sind, ist der Tabelle "Verbrauchserfassung"
zu enfrehnen.

Prlmärenembvoörauch - Selte 3
Der Primärercrgiercrbraucfr geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Erdenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithitfe
von Umrechnurgsfaktoren ermittdt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energieträger berticksictrtigen.

Treibhausoaemissionen - Selte 2 urd 3
Die mit dem Primärenergiebedart &r dem Primärenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Crbäudes uerden als äquivalen-
te Kohlerdioxidem issionen ausgariesen.

Pf,ichtanoaben filr lmobllhnanzeloen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die micht, in lmrnobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die daftlr erforderlichen
Angnben sind dern Energieausweis an entnehmen, je nach Ausreisart
der Seite 2 oder 3.

Veruleichswgrb - Seib 2 und 3
Die Vergleichsrerte auf Endenergieebene sind modellhafi ermittelte Wer-
te und sollen lediglkfi Anfraftsplnkte ftir grobe Vergleiche der Werte die-

ses Gebärdes mit den Vergleicfrsrerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche argegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte ftIr die einzelnen

Verglei cftskategorien I iegen.
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